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(1) Im Ubrigen werden die Beziehungen der Versicherungstrager zu den o6ffentlichen Krankenanstalten durch
privatrechtliche Vertrage geregelt, die zwischen dem Dachverband der Sozialversicherungstrager im Einvernehmen mit
dem in Betracht kommenden Versicherungstrager einerseits und dem Rechtstrager der Anstalt im Einvernehmen mit
dem NO Gesundheits- und Sozialfonds andererseits abzuschlieRen sind und zu ihrer Rechtsgiltigkeit der schriftlichen
Form bedurfen. Anspriche auf Zahlungen kénnen durch diese Vertrage nicht rechtsgultig begriindet werden, sofern es
sich nicht um Leistungen im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen handelt sowie um Leistungen, die im
Einvernehmen zwischen dem Dachverband der Sozialversicherungstrager und dem NO Gesundheits- und Sozialfonds

ausgenommen wurden, sowie um Leistungen gemaR 8 44 Abs. 2 handelt.

(2) In diesen Vertragen ist vor allem zu regeln:

a) das Ausmall der von den Tragern der Sozialversicherung den Rechtstrdgern der Krankenanstalten zu
entrichtetenden allfalligen Sondergeblhren nach § 45 Abs. 1 lit. a, ¢, d und e,

b) die Durchfiihrung der Aufnahme der Versicherten, die Uberpriifung der Identitit des Patienten oder der Patientin,
wobei die Uberpriifung der Identitit fir Patienten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr nur im Zweifelsfall

vorzunehmen ist, und die rechtmaRige Verwendung der e-card und

c) die Einsichtnahme in alle Unterlagen fur die Beurteilung des Krankheitsfalles, wie z. B. in die Krankengeschichte,
Rontgenaufnahmen, Laborbefunde, ferner in die arztlichen Untersuchungen durch einen oder eine vom
Versicherungstrager beauftragten Facharzt oder Facharztin.

(3) Den zur Honorarvereinbarung berechtigten Arzten (& 49 Abs. 5), die in einem 6ffentlich-rechtlichen oder
dienstvertraglichen Dienstverhaltnis zum Land Niederdsterreich, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband als
Rechtstrager einer oOffentlichen Krankenanstalt stehen, gebuhrt fur die Untersuchung und Behandlung von
Versicherten von Sozialversicherungstragern, mit denen Zusatziibereinkommen zum NO Krankenanstaltenvertrag i.S.
des § 57 Abs. 2 abgeschlossen wurden, ein Anteil von 50 % der von den Sozialversicherungstragern an die Rechtstrager
geleisteten Sondergebihren gemal3 8 57 Abs. 2 lit.a. Den an der Untersuchung und Behandlung dieser Versicherten
mitwirkenden nachgeordneten Arzten gebUhren die im § 45 Abs. 3, 5 und 6 genannten Prozentsétze von den 50 % des
Sondergebiihrenanteils der berechtigten Arzte (§ 49 Abs. 5). Fiir die Aufteilung auf die im§ 45 Abs. 3 genannten Arzte
ist 8 45 Abs. 4 sinngemal’ anzuwenden.

(4) Die mit offentlichen Krankenanstalten, die nicht von einer Gebietskdrperschaft betrieben werden, zu
vereinbarenden LKF-GebuUhrenersatze (8 49 Abs. 3) oder Pflegegebihren und allfalligen Sondergeblhren & 45 Abs. 1)
darfen nicht niedriger sein als jene Gebtihren, die vom gleichen Versicherungstrager an die nachstgelegene 6ffentliche
von Gebietskdrperschaften betriebene Krankenanstalt mit gleichartigen oder annahernd gleichwertigen Einrichtungen,

wie sie durch die Funktion der Krankenanstalt erforderlich sind, geleistet werden.

(5) Die gemalR § 148 Z.9 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,BGBI.Nr. 189/1955 in der FassungBGBI. |
Nr. 146/2008, abgeschlossenen Vertrage bedtirfen zu ihrer Gultigkeit der Schriftform.

(6) (entfallt)

In Kraft seit 18.11.2020 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/45
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/49
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/45
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/49
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/45
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/45
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/49
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/45
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1955_189_0/1955_189_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2008/146
file:///

	§ 57 NÖ KAG
	NÖ KAG - NÖ Krankenanstaltengesetz


